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KN Nr. 2 Bekanntmachung des Beschlusses 
der Arbeits- und Dienstrechtlichen 
Kommission über die 84. Änderung 
der Dienstvertragsordnung 

Ha n nover, den 22. März 2017

Nachstehend geben wir den Beschluss der Ar-
beits- und Dienstrechtlichen Kommission vom 9. 
Februar 2017 über die 84. Änderung der Dienstver-
tragsordnung (DienstVO) bekannt.

Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen

- Geschäftsstelle -

R adt ke

84. Änderung der Dienstvertragsordnung 

Vom 9. Februar 2017

Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom 
11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), 
zuletzt geändert durch die Verordnung mit Geset-
zeskraft zur Änderung des Mitarbeitergesetzes vom 
21. Oktober 2016 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 139, 
S. 140), hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kom-
mission die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 
1983 in der Fassung der Bekanntmachung der 61. 
Änderung vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Han-
nover S. 70), zuletzt geändert durch die 83. Ände-
rung der Dienstvertragsordnung vom 8. September 
2016 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 119), wie folgt 
geändert:

§ 1
Änderung der Dienstvertragsordnung

1. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach der Nummer 10 wird folgende Num-

mer 10.1 angefügt: 
 „10.1  Für den Geltungsbereich gemäß 

Nummer 1 der Anlage 9:”
b) Nach der Nummer 10.1 wird folgende Num-

mer 10.1.1 angefügt: 
 „10.1.1  (Änderungen zum 1. Januar 2017)
 

 Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen 
des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom  
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Septem-
ber 2005: 
– § 1 Nr. 7, 
– § 1 Nr. 9,
– Anhang 2, Teil B Abschnitt XXIV der 

Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA).
 Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen 

des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 
2005:
– § 1 Nr. 4,
– § 1 Nr. 6.”

c) Nach der Nummer 10.1.1 wird folgende 
Nummer 10.1.2 angefügt: 

 „10.1.2  (Änderung zum 1. Februar 2017)
 Nachfolgend aufgeführte Bestimmung 

des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom  
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Septem-
ber 2005:
– § 2 Nr. 1.”

d) Nach der Nummer 10.1.2 wird folgende 
Nummer 10.1.3 angefügt: 

 „10.1.3  (Änderung zum 1. März 2017)
 Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen 

des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom  
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Septem-
ber 2005:
– § 3 Nrn. 1 und 2. 

 Nachfolgend aufgeführte Bestimmung 
des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom  
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 
2005:
– § 2.”

2. Die Anlage 9 wird wie folgt geändert:
a) In der Nummer 4 werden die Wörter „des 

Anhangs der Anlage C zum TVöD-V 
(VKA)” durch die Wörter „des Teils B Ab-
schnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD-V 
(VKA)” ersetzt. 

b) Die Nummer 7 wird wie folgt geändert:
aa) Die Absatzbezeichnung „(1)” wird ge-

strichen und die Wörter „§ 17 Absatz 
4 TVöD-V (VKA)” durch die Wörter „§ 
17 Absätze 4 und 4a.1 TVöD-V (VKA)” 
ersetzt. 

bb) Der Absatz 2 wird aufgehoben. 

Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
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§ 2
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
1. § 1 Nummer 1 Buchstaben a und b und § 1 

Nummer 2 Buchstabe a mit Wirkung vom  
1. Januar 2017,

2. § 1 Nummer 1 Buchstabe c mit Wirkung vom  
1. Februar 2017,

3. § 1 Nummer 1 Buchstabe d und § 1 Nummer 2 
Buchstabe b mit Wirkung vom 1. März 2017. 

S a l zg it ter, den 17. Februar 2017

Die Arbeits- und Dienstrechtliche 
Kommission

Busse

Vorsitzender

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

II. Verfügungen

Nr. 17 Bekanntmachung von Tarifverträgen; 
Anwendung von Bestimmungen des 
Änderungstarifvertrages Nr. 12 und 
des Änderungstarifvertrages Nr. 22 
zum BT-V 

Ha n nover, den 22. März 2017 

Aufgrund des Beschlusses der Arbeits- und 
Dienstrechtliche Kommission (ADK) über die 84. 
Änderung der Dienstvertragsordnung vom 9. Febru-
ar 2017 (Kirchl. Amtsbl. S. 30) sind einzelne Be-
stimmungen 
 - des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom 29. 

April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) und 

 - des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 29. 
April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwal-
tung (BT-V) –

auf die Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter anzuwenden, die als pädagogische 
Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder, als 
pädagogische Leitungen bei überregionalen Trägern 
von Tageseinrichtungen für Kinder oder als Fachbe-
raterinnen für Tageseinrichtungen für Kinder einge-
setzt sind.

Als Anlagen 1 und 2 geben wir die vorgenannten 
Tarifverträge auszugsweise bekannt. 

Das Landeskirchenamt

D r.  Spr inger

Anlage 1

Änderungstarifvertrag Nr. 12 
zum Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 

Vom 29. April 2016 

- A u s z u g -

§ 1
Änderungen des TVöD zum 1. Januar 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) vom 13. September 2005, zuletzt geändert 
durch den Änderungstarifvertrag Nr. 11 vom 29. 
April 2016, wird wie folgt geändert:

…

7. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „Entgelt-

gruppen 9 bis 15“ durch die Angabe „Ent-
geltgruppen 9a bis 15“ ersetzt. 

b) Die Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3 
wird gestrichen.

…

9. § 20 (VKA) wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird die Angabe „in den Ent-

geltgruppen 9 bis 12“ durch die Angabe „in 
den Entgeltgruppen 9a bis 12“ ersetzt. 

b) In der Protokollerklärung Nr. 2 zu Absatz 
2 wird jeweils die Angabe „in den Entgelt-
gruppen 9 bis 12“ durch die Angabe „in 
den Entgeltgruppen 9a bis 12“ ersetzt.

…
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Anhang 2 

Anlage 1 - Entgeltordnung

…

Teil B – Besonderer Teil

…

XXIV.
Beschäftigte im Sozial- und 

Erziehungsdienst 

Entgeltgruppe S 2
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflege-
rinnen/Kinderpflegern mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 3
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 4
1.  Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatli-

cher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fach-
lichen Tätigkeiten.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
2.  Beschäftigte im handwerklichen Erziehungs-

dienst mit abgeschlossener Berufsausbildung.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
3.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Erziehe-

rinnen/Erziehern, Heilerziehungspflegerinnen/
Heilerziehungspfleger oder Heilerzieherinnen/
Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 5
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 6
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 7
Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung 
als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- 
oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 8a
Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflege-
rinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerziehe-
rinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung 
und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

Entgeltgruppe S 8b
1.  Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspfle-

gerinnen/Heilerziehungspfleger und Heiler-
zieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Aner-
kennung und jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 
6)

2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, 
Industriemeisterinnen/Industriemeister oder 
Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister als Grup-
penleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder 
Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
3.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbei-

terinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 9
1.  Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspfle-

gerinnen/Heilerziehungspfleger und Heiler-
zieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Aner-
kennung und jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
fachlich koordinierenden Aufgaben für minde-
stens drei Beschäftigte mindestens der Entgelt-
gruppe S 8b Fallgruppe 1.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)
2.  Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatli-

cher Anerkennung und entsprechender Tätig-
keit. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)
3.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädago-

ginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach dem je-
weiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatli-
cher Anerkennung. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)
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4.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-
tagesstätten.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)
5.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 10
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 11a
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leite-
rinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Men-
schen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten 
für erwachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 8)

Entgeltgruppe S 11b
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpäda-
goginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Entgeltgruppe S 12
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpäda-
goginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15)

Entgeltgruppe S 13
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit 

einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 14
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpä-
dagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen 
mit abgeschlossener Hochschulbildung und – so-
weit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen 
– mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entspre-
chender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Vermei-
dung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und 
in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. 
Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, wel-
che zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit 
gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung 
zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit 
psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. So-
zialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der 
Städte, Gemeinden und Landkreise).
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15)

Entgeltgruppe S 15
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 
SGB IX. 

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für 
Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder 
von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit ei-
ner Durchschnittsbelegung von mindestens 40 
Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
5.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen 
oder von Wohnheimen für erwachsene Men-
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schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB 
IX bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 10 und 
11)

6.  Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozial-
pädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heil-
pädagogen mit abgeschlossener Hochschulbil-
dung und – soweit nach dem jeweiligen Landes-
recht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie son-
stige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe S 12 heraushebt.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Entgeltgruppe S 16
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 100 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 
SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 40 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für 
Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder 
von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit ei-
ner Durchschnittsbelegung von mindestens 70 
Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erzie-

hungsheimen oder von Wohnheimen für er-
wachsene Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 10 und 
11)

6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen 
oder von Wohnheimen für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB 
IX mit einer Durchschnittsbelegung von minde-
stens 50 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 
und 11)

Entgeltgruppe S 17
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 130 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 
SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 70 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für 
Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder 
von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit ei-
ner Durchschnittsbelegung von mindestens 90 
Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
5.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen 
oder von Wohnheimen für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB 
IX mit einer Durchschnittsbelegung von minde-
stens 90 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 
und 11)

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozial-
pädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpä-
dagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit 
jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
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higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)
7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher 

Anerkennung oder staatlich anerkannter Prü-
fung und entsprechender Tätigkeit.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 16)

Entgeltgruppe S 18
1.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 180 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
2.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder-

tagesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 
SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 90 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
3.  Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erzie-

hungsheimen oder von Wohnheimen für er-
wachsene Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 50 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9, 10 und 
11)

4.  Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozial-
pädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpä-
dagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit 
jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch 
das Maß der damit verbundenen Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgrup-
pe 6 heraushebt.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Protokollerklärungen:
1. 1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Ent-

geltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 
2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b 
bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten 
Beschäftigten – erhalten für die Dauer der Tä-
tigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kin-
der- oder einem Jugendwohnheim oder einer 
vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine Zu-
lage in Höhe von 61,36 Euro monatlich, wenn 
in dem Heim überwiegend behinderte Men-

schen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder 
und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, 
Ausbildung oder Pflege ständig untergebracht 
sind; sind nicht überwiegend solche Personen 
ständig untergebracht, beträgt die Zulage 30,68 
Euro monatlich. 2Für die in Entgeltgruppe S 
15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei 
Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei 
Tätigkeiten der Fallgruppe 5 und S 18 bei Tätig-
keiten der Fallgruppe 3 eingruppierten Beschäf-
tigten gilt Satz 1 für die Dauer der Tätigkeit in 
einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit 
Behinderung entsprechend. 3Für die in Entgelt-
gruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, 
Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei 
Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Be-
schäftigten in einem Heim im Sinne des Satzes 
1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro 
monatlich. 4Die Zulage wird nur für Zeiträume 
gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch 
auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach 
§ 21 haben. 5Sie ist bei der Bemessung des Ster-
begeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.

2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B.
a)  Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte 

Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in 
psychiatrischen Kliniken, 

b) alleinverantwortliche Betreuung von Grup-
pen z.B. in Randzeiten,

c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben 
in der gemeinsamen Förderung behinder-
ter und nicht behinderter Kinder zugewie-
sen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung,

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in 
Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, 

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) 
Gruppen.

3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/
Erziehern gilt auch die Tätigkeit in Schulkin-
dergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgrup-
pen für nicht schulpflichtige Kinder und die 
Betreuung von über 18jährigen Personen (z.B. 
in Einrichtungen für behinderte Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 

4. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht 
Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs- und son-
stigen Abwesenheitsfällen. 2Je Kindertagesstät-
te soll eine ständige Vertreterin oder ein stän-
diger Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
bestellt werden.
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5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch
a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und 

Hort nerinnen/Hortner mit staatlicher An-
erkennung oder staatlicher Prüfung,

b)  Kinderkrankenschwestern/Kinderkranken-
pfleger, die in Kinderkrippen tätig sind, 

eingruppiert.
6.  Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten 

sind z.B. die
a)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erzie-

hungsgruppen, denen besondere Aufgaben 
in der gemeinsamen Förderung behinder-
ter und nicht behinderter Kinder zugewie-
sen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung,

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
von Kindern und Jugendlichen mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten,

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der 
offenen Tür,

d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) 
Gruppen,

e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für 
mindestens vier Beschäftigte mindestens 
der Entgeltgruppe S 8a,

f)  Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines 
Facherziehers mit einrichtungsübergreifen-
den Aufgaben.

7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sind Beschäftigte zu 
verstehen, die einen nach Maßgabe der Rah-
menvereinbarung über die Ausbildung und 
Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 7. November 2002) 
gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädago-
ginnen/Heilpädagogen mit der vorgeschrie-
benen Prüfung erfolgreich abgeschlossen und 
die Berechtigung zur Führung der Berufsbe-
zeichnung „staatlich anerkannte Heilpädago-
gin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ er-
worben haben.

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarif-
merkmals sind Krippen, Kindergärten, Horte, 
Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und 
Kindertageseinrichtungen der örtlichen Kin-
dererholungsfürsorge.

9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist 
für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich 
die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezem-
ber des vorangegangenen Kalenderjahres ver-
gebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze 
zugrunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der 
maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht zur 

Herabgruppierung. 3Eine Unterschreitung um 
mehr als 5 v.H. führt erst dann zur Herabgrup-
pierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei 
Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Eine 
Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber 
verantworteter Maßnahmen (z.B. Qualitätsver-
besserungen) führt ebenfalls nicht zur Herab-
gruppierung. 5Hiervon bleiben organisatorische 
Maßnahmen infolge demografischer Hand-
lungsnotwendigkeiten unberührt.

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen über-
wiegend behinderte Kinder oder Jugendliche 
im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten ständig untergebracht sind.

11. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leite-
rinnen/Leiter bzw. ständige Vertreterinnen/
Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Wohn-
gruppen.

12. Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die
a)  Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
b)  Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS 

erkrankten Personen,
c)  begleitende Fürsorge für Heimbewohne-

rinnen/Heimbewohner und nachgehende 
Fürsorge für ehemalige Heimbewohne-
rinnen/Heimbewohner,

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene 
und nachgehende Fürsorge für ehemalige 
Strafgefangene, 

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Be-
schäftigter mindestens der Entgeltgruppe  
S 9.

13. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Be-
schäftigte mit dem Abschluss Diplompäda-
gogin/Diplompädagoge, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbei-
terinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher An-
erkennung ausüben, denen Tätigkeiten der 
Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.

14. 1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermei-
dung der Gefährdung des Kindeswohls und die 
Einleitung von Maßnahmen in Zusammenarbeit 
mit dem Familiengericht bzw. Vormundschafts-
gericht, welche zur Gefahrenabwehr erforder-
lich sind“, sind im Allgemeinen Sozialen Dienst 
bei Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwor-
tung bei
 -  Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII,
 - der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,
 -  der Inobhutnahme von Kindern und Jugend-

lichen (§ 42 SGB VIII),
 -  der Mitwirkung in Verfahren vor den Famili-

engerichten (§ 50 SGB VIII)
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 einschließlich der damit in Zusammenhang ste-
henden Tätigkeiten erfüllt.

 2Die Durchführung der Hilfen nach den ge-
troffenen Entscheidungen (z.B. Erziehung in 
einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Hei-
merziehung) fällt nicht unter die Entgeltgrup-
pe S 14. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb 
des Allgemeinen Sozialen Dienstes wie z.B. 
Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, 
Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, 
Vor mundschaft, Pflegschaft auszuübenden Tä-
tigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe  
S 14, es sei denn, dass durch Organisationsent-
scheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser 
Aufgabengebiete ebenfalls Tätigkeiten auszu-
üben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 
erfüllen.

15. 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne 
des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz 
„Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach 
§ 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Ab-
schlussprüfung muss in einem Studiengang ab-
gelegt worden sein, der seinerseits mindestens 
das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebun-
dene Hochschulreife) oder eine andere landes-
rechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Regelstudienzeit von minde-
stens sechs Semestern – ohne etwaige Praxis-
semester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 
3Der Bachelorstudiengang muss nach den Re-
gelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert 
sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer aus-
ländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständi-
gen staatlichen Anerkennungsstelle als dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichwertig 
anerkannt wurde.

16. Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlos-
sener wissenschaftlicher Hochschulbildung 
und entsprechender Tätigkeit werden von die-
sem Tätigkeitsmerkmal nicht erfasst. 

§ 2
Änderungen des TVöD zum 1. Februar 

2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) vom 13. September 2005, zuletzt geändert 
durch § 1 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 17 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
 „2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen 

dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Ta-
bellenentgelt nach Satz 1 
 -  in den Entgeltgruppen 1 bis 8 vom 1. Februar 

2017 an weniger als 58,98 Euro, 
 -  in den Entgeltgruppen 9a bis 15 vom 1. Fe-

bruar 2017 an weniger als 94,39 Euro,
 so erhält die/der Beschäftigte während der be-

treffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-
schiedsbetrages den vorgenannten jeweils zu-
stehenden Garantiebetrag.”

…

§ 3
Änderungen des TVöD zum 1. März 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
vom 13. September 2005, zuletzt geändert durch § 2 
dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:

§ 17 wird wie folgt geändert: 
1. Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 „(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Ent-

geltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 der 
Anlage A (VKA) werden die Beschäftigten im 
Bereich der VKA der gleichen Stufe zugeord-
net, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe 
erreicht haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 
2Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgrup-
pe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 
3Bei Höhergruppierungen aus einer der Stufen 
2 bis 4 der Entgeltgruppe 9a in die Entgeltgrup-
pe 9b wird abweichend von Satz 2 die in der je-
weiligen Stufe der Entgeltgruppe 9a zurückge-
legte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der 
Entgeltgruppe 9b angerechnet. 4Bei einer Ein-
gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe 
ist die/der Beschäftige der in der höheren Ent-
geltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/
Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats 
an, in dem die Veränderung wirksam wird, das 
entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 
oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe.”

2. Die Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2 wird 
gestrichen. 

… 
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Anlage 2

Änderungstarifvertrages Nr. 22 
vom 29. April 2016

 zum Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) 

– Besonderer Teil (BT-V) –
vom 13. September 2005

- A u s z u g -

§ 1
Änderungen des BT-V zum 1. Januar 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom 
13. September 2005, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 21 vom 29. April 2016, 
wird wie folgt geändert:

…

4. § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderrege-
lungen (VKA) zu § 56 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 „§ 1 Entgelt”
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
 „(1) Beschäftigte, die nach dem Teil B Ab-

schnitt XXIV der Anlage 1 - Entgeltord-
nung (VKA) eingruppiert sind, erhalten 
abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt 
nach der Anlage C (VKA).”

c) Absatz 2 Satz 8 wird wie folgt gefasst:
 „8Abweichend von Satz 6 erreichen Be-

schäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt 
XXIV der Anlage 1 - Entgeltordnung 
(VKA) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tä-
tigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2 eingrup-
piert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in 
Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren in 
Stufe 5.”

d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
 „(3)  Soweit im Allgemeinen Teil auf be-

stimmte Entgeltgruppen Bezug genommen 
wird, entspricht

 
die Entgeltgruppe  der Entgeltgruppe 
S 2    2 
S 3    4
S 4    5
S 5    6
S 6 bis S 8b   8 
S 9 bis S 11a   9a
S 11b bis S 13   9b
S 14    9c 
S 15 und S 16  10

S 17    11
S 18    12.”

5. § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderrege-
lungen (VKA) zu § 56 wird wie folgt geändert: 

 In § 2 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII 
Sonderregelungen (VKA) § 56 werden die Wör-
ter „soweit sie nach Maßgabe des Anhangs zur 
Anlage C (VKA) zum TVöD“ durch die Wörter 
„soweit sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV 
der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)“ ersetzt. 

6. Der Anhang zu der Anlage C (VKA) zu § 56 
wird gestrichen. 

§ 2
Änderungen des BT-V zum 1. März 2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom 
13. September 2005, zuletzt geändert durch § 1 die-
ses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:

1. § 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderrege-
lungen (VKA) § 56 wird wie folgt geändert:
a) Nach dem Absatz 3 wird folgender neuer 

Absatz 4 eingefügt:
 „(4)  1Beträgt bei Höhergruppierungen in-

nerhalb der Anlage C (VKA) der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem derzeitigen 
Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt 
nach § 17 Abs. 4 Satz 1 
- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b  

weniger als 58,98 Euro, 
- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18  

weniger als 94,39 Euro 
 erhält die/der Beschäftigte während der be-

treffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-
schiedsbetrages den vorgenannten jeweils 
zustehenden Garantiebetrag. 2Wird die/der 
Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, son-
dern in eine darüber liegende Entgeltgrup-
pe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt 
für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe 
zu berechnen; Satz 1 gilt mit der Maßga-
be, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt 
und das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 
abzustellen ist, in die die/der Beschäftigte 
höhergruppiert wird.

 
 Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1:

 Die Garantiebeträge nehmen an allgemei-
nen Entgeltanpassungen teil.”

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
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Nr. 18 Änderung der Bestimmungen über 
Dienstbefreiung, Urlaub, Sonderur-
laub und Dienstunfähigkeit für Pa-
storen und Pastorinnen (Urlaubsbe-
stimmungen – UrlB)

Vom 27. April 2017 

Die Bestimmungen über Dienstbefreiung, Urlaub, 
Sonderurlaub und Dienstunfähigkeit für Pastoren 
und Pastorinnen vom 14. Dezember 2005 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 281), zuletzt geändert am 11. Dezember 
2014 (Kirchl. Amtsbl. 2015 S. 18), werden wie folgt 
geändert:

1. Nach § 13 wird der folgende neue § 13 a einge-
fügt:

„§ 13 a
Studienzeit

 Für allgemeine Studien im dienstlichen Interes-
se kann Sonderurlaub unter Weitergewährung 
der Bezüge bis zur Dauer von drei Monaten 
gewährt werden. Das Landeskirchenamt kann 
nähere Regelungen insbesondere zum Antrags-
verfahren, den Voraussetzungen für die Gewäh-
rung sowie für Beschränkungen des Sonderur-
laubs in den Fortbildungsrichtlinien festlegen.“

2. Die Bestimmung tritt am Tag nach ihrer Ver-
kündigung in Kraft.

Ha n nover, den 27. April 2017

Das Landeskirchenamt

D r.  Spr inger

Nr. 19 Zusammenlegung der evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinden Klecken 
und Nenndorf zur Evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde Rosengarten 
(Kirchenkreis Hittfeld)

Urkunde

Gemäß § 5 Absatz 1 Kirchengemeindeordnung 
ordnen wir Folgendes an:

§ 1

Die Evangelisch-lutherische Thomas-Kirchenge-
meinde Klecken in Rosengarten und die Evange-
lisch-lutherische Kreuz-Kirchengemeinde Nenndorf 
in Rosengarten (Kirchenkreis Hittfeld) werden zur 
„Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ro-

sengarten“ in Rosengarten zusammengelegt. Diese 
ist Rechtsnachfolgerin der nach Satz 1 zusammen-
gelegten Kirchengemeinden.

§ 2

Die bisherigen Mitglieder der Kirchenvorstän-
de werden Mitglieder des Kirchenvorstandes der 
Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Rosen-
garten.

§ 3

(1) Die I. Pfarrstelle der Evangelisch-lutherischen 
Kreuz-Kirchengemeinde Nenndorf wird I. 
Pfarrstelle der Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Rosengarten. 

(2) Die II. Pfarrstelle der Evangelisch-lutherischen 
Kreuz-Kirchengemeinde Nenndorf und die 
Pfarrstelle der Evangelisch-lutherischen Tho-
mas-Kirchengemeinde Klecken werden zu einer 
Pfarrstelle mit vollem Dienst zusammengelegt. 
Diese wird II. Pfarrstelle der Evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde Rosengarten.

§ 4

(1) Aus dem Grundvermögen der Evangelisch-lu-
therischen Thomas-Kirchengemeinde Klecken 
in Rosengarten (Dotation Pfarre) gehen die fol-
genden Grundstücke auf die Evangelisch-luthe-
rische Kirchengemeinde Rosengarten (Dotation 
Pfarre) über:

Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Brockhöfe 267 Brockhöfe 5 10/2 2,9262

Brockhöfe 267 Brockhöfe 5 23/9 11,3716

(2)  Aus dem Grundvermögen der Evangelisch-lu-
therischen Thomas-Kirchengemeinde Klecken 
in Rosengarten (Dotation Kirche) gehen die fol-
genden Grundstücke auf die Evangelisch-luthe-
rische Kirchengemeinde Rosengarten (Dotation 
Kirche) über:

Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Klecken 480 Klecken 1 135/7 0,1080

Klecken 480 Klecken 1 149/6 0,2419

§ 5

Aus dem Grundvermögen der Evangelisch-luthe-
rischen Kreuz-Kirchengemeinde Nenndorf in Ro-
sengarten (Dotation Kirche) gehen die folgenden 
Grundstücke auf die Evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde Rosengarten (Dotation Kirche) über:
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Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Nenndorf 612 Nenndorf 3 81/1 0,2369

Nenndorf 612 Nenndorf 4 18 1,1910

Nenndorf 612 Nenndorf 4 19/2 0,0143

Nenndorf 612 Nenndorf 4 19/3 0,0015

Nenndorf 612 Nenndorf 4 20/1 0,4972

Nenndorf 612 Nenndorf 4 20/2 0,0964

Diese Anordnung tritt am 1. Juni 2017 in Kraft.

Ha n nover, den 5. Mai 2017

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

III. Mitteilungen

Nr. 20  Rundverfügungen des Landeskirchenamtes vom 1. Januar bis 31. März 2017

1. An die Superintendenturen und die Kirchenkreisvorstände

Nr. Datum Aktenzeichen Betr.:

1/2017 26.01.2017 5170-2/22
R 302

Neuwahl von Beauftragten sowie von Sprechern 
und Sprecherinnen für den Lektoren- und Prädi-
kantendienst (Wahlperiode 2018 – 2021)

2/2017 16.02.2017 78041-12/71
R 530

Erneute Bereitstellung von Sondermitteln für das 
Förderprogramm „Attraktives Pfarrhaus“

Hinweis:
Nach der Neufassung von § 8 des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes (PfStBG; vgl. Seite 158 im Kirchl. Amts-
bl. Nr. 6/2010) werden Pfarrstellen seit Januar 2011 rechtsverbindlich nur noch im Internet unter

www.freie-pfarrstellen.de 

ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Stellen erscheinen dort zum 1. jeden Monats. 

IV. Stellenausschreibungen
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